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Antrag 

der Abgeordneten Natascha Kohnen, Annette Karl, 
Andreas Lotte, Bernhard Roos, Kathi Petersen, 
Susann Biedefeld, Klaus Adelt SPD 

Regionale Energieagenturen fördern! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Grundsätze 
zur Förderung der Gründung und des Betriebs von 
Energieagenturen in Bayern gänzlich zu überarbeiten 
mit dem Ziel, dass gewachsene regionale Energie-
agenturen finanzielle Unterstützung des Freistaates in 
Anspruch nehmen können. 

 

 

Begründung: 

In Bayern gibt es derzeit 11 Energieagenturen, 18 soll-
ten es laut den Grundsätzen zur Förderung der Grün-
dung und des Betriebs von Energieagenturen in Bay-
ern (Nr. 1 Satz 2) werden. Nur 5 sind derzeit durch den 
Freistaat gefördert. Die restlichen haben sich dezent-
ral selbst aufgebaut und müssen sich aus Förderpro-
grammen aus Zuschüssen der Landkreise und Kom-
munen, Förderprogrammen aus Bund und Europa 
oder privaten Spenden über Wasser halten. 

Der Grund sind die restriktiven Förderrichtlinien des 
bayerischen Förderprogramms zu Errichtung und Be-
trieb von Energieagenturen. Förderungswürdig sind 
darin nur „neu aufgebaute“ Energieagenturen (Förder-
grundsätze, 4.3 Satz 1 und 2). Sind bereits Energie-
agenturen regional vorhanden, tritt die Zuwendungs-
fähigkeit nicht in Kraft (Förderrichtlinien 4.1). Um eine 
Förderung zu erhalten, müssen die vorhandenen Struk-
turen gelöst und eine Agentur neu aufgebaut werden. 
Eine Regelung, die es erlaubt, vorhandene Strukturen 
zu nutzen und diese in eine förderfähige Energieagen-
tur einfließen zu lassen, ist im Förderantrag nicht vor-
gesehen. Das bedeutet, selbst wenn es eine Best 
Practice Energieagentur in einer Region ist, müsste 
diese sich erst zerschlagen bevor sie eine Förderung 
durch den Freistaat in Anspruch nehmen kann.  

Die Energiewende in Bayern kann nur gelingen, wenn 
die Dezentralität gestärkt wird. Die regionalen Ener-
gieagenturen in Bayern leisten einen beachtlichen 
Beitrag zur Klimaschutz- und Energiewendestrategie 
des Freistaates und treiben die Energiewende in den 
Kommunen und Landkreisen aktiv voran. Dabei sollte 
es möglich sein, auch gewachsene Strukturen und 
Netzwerke finanziell zu unterstützen. Aus diesem 
Grund wird die Staatsregierung aufgefordert, das För-
derprogramm zur Errichtung und Betrieb von Energie-
agenturen gänzlich zu überarbeiten mit dem Ziel, dass 
gewachsene regionale Energieagenturen oder ver-
gleichbare Strukturen finanzielle Unterstützung vom 
Freistaat in Anspruch nehmen können. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, 
Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie 

Antrag der Abgeordneten Natascha Kohnen, 
Annette Karl, Andreas Lotte u.a. SPD 
Drs. 17/18448 

Regionale Energieagenturen fördern! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Natascha Kohnen 
Mitberichterstatter: Sandro Kirchner 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirt-
schaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Ver-
kehr, Energie und Technologie federführend 
zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaus-
halt und Finanzfragen und der Ausschuss für 
Umwelt und Verbraucherschutz haben den 
Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag 
in seiner 73. Sitzung am 26. Oktober 2017 be-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Antrag in seiner 173. Sitzung 
am 28. November 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

4. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz hat den Antrag in seiner 78. Sitzung 
am 30. November 2017 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Natascha Kohnen, Annette Karl, Andre-
as Lotte, Bernhard Roos, Kathi Petersen, Susann Biedefeld, 
Klaus Adelt SPD 

Drs. 17/18448, 17/19473 

Regionale Energieagenturen fördern! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal­

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI­

EN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Sehe ich keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Fraktionslose Kollegen sind nicht anwesend; dann 

hat sich das erübrigt. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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